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HR Mopold der Grste/volMOttesMna-
den erwöhltcr Römischer Kayser / zu allen Zeiten
Mehrer des Reichs / in Germanien / zu Hungarn
und Böheim / rc. König / Ertz - Hertzog zu Oester¬
reich/ Hertzog zu Burgund / Steyer / KärndteN/
Arain und Würtemberg / in Ober -undNider -Schle-

sien/Marggrafe zu Mähren / in Ober -und Nieder-Laußniy / Grafe
zu Habspurg / Tyrol und Görtz/ rc. Entbieten N . allen und jeden
Gcist-und Weltlichen Obrigkeiten und Unterthanen / so in Unserm
Ertz-Hertzogthum Oesterreich unter d^ Enns / sonderlichen aber in
Unserer Stadt Wienn/Leopold -Stadr/und all -anderen umligen-
den Dor -Städten/wie auch denen ausser des Wiennerischen Burg¬
frieds gelegenen Orten als zu St . Ulrich/ Neustifft und Neubau/
W -und wonhaft seynd/ auch sonst männiglichen/ die sich allda be¬
finden/ Unser Gnad und alles Guts . Geben euch dabey gnädigist
zu vernehmen; Nachdeme aus gerechtem Zorn GOttes / um der/
leyder im Schwung gehendcnSünd und Laster willen/ die erschröck-
UcheSeuch der lnlbÄion , öfters in diesem Land sich erzeigt ; Wir
aber aus sonderbar -gnädigst -tragenden Bäuerlichen Vorsorg/sol¬
che durch allerhand gute Anstellungen zu verhüten / und abzuwen-
den bedacht seynd: Als haben Wir die hievor noch ^ nno
62 . 85. 1617 . i6zo . und 16A . publicirte lnseÄions . Ordnun¬
gen / und andere in dieser Sachen nach und nach ausgangene la¬
tenten / Ruf und Oecrctcn / widerumen ersehen: und berathschlar
gen : nach Gelegenheit jetziger Läuf - und Zeiten folgender Massen
verbessern: und selbe in drey Theil abgctheilter / zu männigliches
Nachrichtung in Druck außgehen lassen; Reinlichen für das Erste/
wie die Lonr ^ ion soviel mit Verleyhung Göttlicher Gnaden im¬
mer möglich zu verhüten ; Anderten/ da dieselbige sich erzeigen solte/
(darfür uns GOtt gnädiglich behüten wolle/)  was alsdann zu
deren Abwendung vorzukehrcn. Drittens / nachdem solche widc-
rumen aufgehört/ was gestalten man sich mit Eröfnung der iükcir-
senHäuser und Säuberung sowohl derselben/ als deren darinnen
verhandelten Xäobilien zu verhalten habe. Welches dann nicht allein

auf die Stadt Wienn / Leopold- Stadt und deren Dor-
Städt / sondern auch auf die/ ausser des Burgfricds ge-

' legene Oerter / St - Ulrich/ Neustifft und Neubau/
verstanden seyn solle.
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ierhütung der CommZion.
Ieweil kein Zweifel / daß die lcydigc Seuch der Pest / so-

wohl als andere Plagen und Straffen daher kommen und
erfolgen/daß sich die Menschen von GOtt abwenden / in
Sund und Laster leben / auch weder durch GOttes -Wort/
Wahrnungen / noch der Obrigkeit Verbot ! darvo » ab-
stehen : So wollen Wir erstlich nicht allein von Kayser - mW «« «»

^ lich -und Lands - Fürstlicher Macht wegen / manniglichen
alles Emsts befohlen und eingebunden / sondern auch gnädigist und Vat - »<"«-
terlichen dahin vermahnet haben / daß ein jeder von seinem sündigen Leben
ablasse / auch sich vor denen leyder überhand genommenen Lastern hüte/
zu GOtt dem Allmächtigen bekehre / und ihne neben rechter Buß de-
müthig um Verzeyhung der bißhcro begangenen Sünd / mit Besserung
des noch bevorstehenden Lebens / auch um Milderung seines gerech¬
ten Zorns / Abwendung der Pest / und Nachlassung dergleichen wohl¬
verdienten Straf/inständig anruffe und bitte / insonderheit rin jeder Hauß-
Vatter bey seinen Kindern / Gesind und Jnnwohncrn / gcwißlichcn darob D«„ E« as.
und daran seye / daß sic sich aller Gottslästcrung / Unzucht / und übermäßi-
gen Essen/Trinckens / und anderer Untugenden und Laster gänylich enthal - T-m.
len / ein Gottsecliges Leben führen / auch sonsten ein jeder wann die Bett-
Glocken ( als im Sommer frühe um halber sieben / Winters - Zeit aber um
sieben Uhr ) gelenkt wird / zu Haust und auf den Gassen / um Abwendung M-mE -tt,
deren Göttlichen über uns verhengenden Straffen / fleißig betten ; hierzu NUUZ
die Eltern und Hauß -Vättern seibsten ihren Kindern und Gesind / ein gutes »»sr-rs -ff« ,»
Lxempel geben ; Bevorab die Prediger und Seelsorger an Sonn - und
Feyer -Tägen das Volck zur Buß / und Annehmnng eines Gottseeligen Le¬
ben und Wandels/trculich -und fleißig vermahnen und anhalten/auch nach
der Predig oder GOttes -Dienst/gewisse Gebet ! öffentlich verrichten.

Andertens/damit die Predigen oder GOttes -Dienst um soviel wem - «„Gm,« »
qer versäumt werden ; So befehlen Wir hiemit nochmahlen ernstlich daß
sowohl in - als ausser der Stadt kein einiger Wein - Möth - Bier - Keller / L °r«
noch andere Trinck -Stüben/odcr Plätz in denen Würths -Häusern/Gart - M " ^
Kucheln / auch bey denen Hartschieren / Trabanten / Jägern / Stadt -Guar-
die -Soldaten / oder derley ohne das verbotenen WinckehWürthcn/anwas
End und Orten cs immer seyn möchte / an Sonn -und Feyer -Tägen / vor 9:
Uhr Vormittag geöfnet / zu Nachts aber / Sommers -Zeit über 9 . / im Win - z « S -mm-e
tcr aber über 8 . Uhr nicht offen gehalten / auch weder Wein noch anders
Tranck ausgeben werde ; Was aber die Rcyscnde / Krancke / und andere » r
dergleichen Personen seynd / so Schwachheit / und sonst ehehaftcr Ursachen
halber eines dergleichen Trancks bedürftig / denen mag man dieNothdurft
erfolgen lassen.

Drittens / weilen durch das Volltrincken / und anders unmäßiges PMn »ckm-
Leben/auch durch Essen des frischen Schweinen Fleisches / sonderlich zur Som-
mers -Zeit die Natur des Menschen geschwächt / und dessen Leib zur Unge - ä ». " " """"
sundheit / daß er desto ehender das Pest - Gift fangen thut/bequem gemacht

a 2 wird;



InL<Non8- Ordnung in der Stadt/
wird ; als befehlen Wir ernstlich/daß ein jeder zu seiner selbst eignen Woll-
fahrt und Lcbens -Fristung sich hiervon enthalten / und el».ordentl >ch maßt-

^Vierdkns " um willen auch das faul / unzeitig und wurmstichigObst/
«nd wurmstrchlgt-L« schädlich / und Fäuluna in dem Menschefl verursachet / Nicht weniger?

W qnneiniObst / Zs Kerschen , Spenling , tzrarrellen , Plutzer , Psersing/
«bEaff«». spcn ^ dergleichen gefährlich seynd : So solle nicht allein m -sondem

auch vor der Stadt kein faul / unzeitig/wurmstichig Obst / Cucumern und
Schwamen feilgehalte » / sondern wo dergleichen gefunden wurde / vonde-
ncn von Wicnn in der Stadt/in denen Vor -Stadten aber von denen Rich¬
tern/auch aller Orten durch den Rumor . Mcister alsbalden ^veggenom-
men / und in die Donau geworffen / beyncbens diejenige / welche solches wi¬
der dieses Verbott feil haben / würcklich gestraft / das andere obbenennte

D -« Simg° gemeine Obst aber allein vor der Stadt / nahend bey der Donau feil gehabt
W " und verkauft ; In dem übrigen mag der gewöhnliche Marckt / von allerley
Donau fellzuha- viÄuajjen in der Stadt auf dem Graben / an dem Hof/und andern wer¬

ten Playen mit guter Ordnung/welche N . Bürgermeister und Rath allhre
zu machen haben/gehalten werden . . ^ - r ^

Kenrunqesund Fünftens / sollen die von Wienn / wie auch die Obrigkeiten bey ^ )t-

Ulrich / Neustifft / und Neubau , die unter ihren / un ^ ionen sichbeftn-
Fleisch nicht war- h - he Fleischhacker alles Ernsts / und bey wurcklrcher Bestraffung dayrn
„ «« „.Me-.. / und darob scyn , daß sie kein ungesundes Vieh schlachten/weniger

solches Fleisch verkauffen , wie auch das gesund geschlachte Fleisch nicht gleich
warmer ausschrotten/sondern vorher » wohl erkalten laßen . ^ ,

K°-»uns»ub«- Sechstens , nachdeme die Erfahrenheit mit sich bringt , daß die Sau-
berkeit ein sonderbar nutzlich-und nothwendiges Mittel ist / sowohl die Eni-

«äikr / Kwul. der  inksÄion zu verhüten/als auch dieselbe wiederumenabzuwen.
Matter / rc. auf ^ ^ _ llkrss » nd
-schäller/ Kraut-

Gassen zu schilt- den : Herentgegen die ünsauberkeit solches Übel verursacht und erhaltet?
So ist unser ernstlicher Befehl / daß Erstens kein Blut / Ewgewerd/Kopf
und Beiner / von dem abgetödten Vieh / noch auch Kraut - Mutter/Krebs/
Schnecken / Eyerschallen / oder anderer Unflat auf denen Gassen oder Plas

Desgleichen ausaeaossen ! Ungleichen keine todte Hund / Katzen / oder Geflügel aus
KLnIL » « . die Gassen geworfen / sondern ein und anders vor die Stadt hinaus getra-
B -a. E : Widrigenfalls / solle nicht allein derjenige Dienst - Both / welcher sich

dergleichen auf die Gassen zn schütten unterstehet , unverschontan das Creutz
S <nm -Kmit aesvannt , sondern auch dessen Arrr Frau , sie feycn gleich unter was

LßLL lnN - nr sie wollen , um daß sie denselben nicht mit genügsamen Ernst der-
-as abgeschövffte zu unterlaffen / anaehalten / wann es fchon sonsten ohne ihren -Bes

ZI/oderMssenbeschcheuwäre , um Zwölf Reichs -Thaler unnachläßlich
gestraft , und solches Geld zur OlH 8Lnirstis erlegt werden . Zu », An-

S »u» ,-Kr-Ut I hjx Kräutler und andere , welche sauers Kraut und Ruben in denen
Ä-GÄnum . Kellern haben , sollen solches rein halten / und Wöchentlich fleißig säubern,

^d das darvon abgeschöpffte Duckende Wasser , an abseitige ' Ort bringen
lassen, dasselbe auch zu Sommcrs -und In5sÄions -Zciten/wie das Hieoben
benennte gemeine Obst nicht inncn -sonder» ausserhalb der Stadt verkaussen.

G-dürttundsr- Dritten / gleichfalls die Häringer und andere , welche gedorrt und ge-
luTchm/Md saltzene Fisch feil haben / solche ihre Maaren öfters mit reinem Wasier er-

^ und das gesaltzene stinckende Wasserrn  der Stadt mcht ausgrcs-
hinaue;utrage,!. / sondern hinaus tragen lassen. Zum Vierdten / auch die Kaßstechers mir



und all anderen umliegenden Vor-Städten.
mit denen Käsen dergestalt sauber umgehen/ auf daß weder in Häusern/' E -cherstu
noch auf denen Gassen einiger übler Geruch verursacht werde. ZumF«nf-s"!"L7 "L
ten/ nicht weniger solle man die Möhrungen in denen Häusern/ und auf§E « mst-hr.
denen Gassen sauber halten/ fleißig bedecken/zu gewissen Zeiten raumen/s<mb-r;u
und dieselbe/ wie auch die Rinnen vor denen Thüren täglich zweymal/als A «-"
Morgens und Abends/ mit reinem Wasserausfrischen/undsaubern. Z»MU-W°lst>vm
Sechsten/ein jedwederer Hauß-Würth/ samt denen Jnnleuthcn/durch die D-ri-mH»«.
Dienst-Bothen Winters-und Frühlings-Zeit vor denen Häusern mit Auf-tzZ ?,'AT
hack-und Wegbringung des Schnees, Eyß und Koths/die gehörige Sau-«A«AE
berkeit pflegen/ solches auf gewisse Häufeln/doch daß es den Fahrt-Weeg;>,s« ,«Kd-«»,
keine Hinderung mache/ zusammen werffen/ auch welcher die Mittel hat/
gar für die Stadt-Thör hinaus führen: und sonsten Wöchentlich ein-oder
zweymal/ ein jeder vor seinem Hauß zusammen kehren lassen/ damit die/
von denen von Wienn bestellte Fuhr-Leut an Ausführung des Kehrmists
und Koths nicht gesäumt werden; Jnmasse»dann Bürgermeister und Rath
allhicr im Befehl haben/ die Sümpf und Gruben in denen Gassen/ in ber̂ D̂ UZZ
Stadt und Bor-Städten/ darinnen sich allcrley Unsauberkeit sammlet/ohne dmG-ssm»-«!-.
Verzug auspflastern/oder mit Schütt ausfüllcn ju lassen: Auch bey ihren'Mm«." '"
Skadt-Unter-Cammerer ernstlich darob zu seyn/ daß die Fuhr-Leut/ wel¬
che sie zu Ausführung der Unsauberkeit halten/täglich die gewöhnliche Aus-
güß und Möhrungen/ wie auch das Pflaster/und durchgehend die Gassen/
so viel möglich säubern. Zum Sibendten/ sollen die Hauß-Herrn und LZUZ»
Jnnwohner der Häuser achtung geben/damit die Heimlichkeiten nicht über-s°«dm,,-itlich
lausten/ und also dieselben zeitlich/und zwar im Winter raumen/zu Som-AT -AE
mers-Zeit aber/ solche ohne Borwissen und Bewilligung des Bürgermei¬
sters/ auch ohne grosse Nothwendigkeit nicht eröfnen. Zum Achten/ und
weilen die Schwein in der Stadt grossen Gestanck verursachen; Also ge-AAAUA
bieten Wir hiemit/ bey ernstlicher Straf/ daß niemand/ wer der auch scye/»»m«,
einige Schwein in der Stadt halte/ ausser deren/ so von Alters-Hero ihre
Mayer-Höf in der Stadt gehabt/ und noch haben/ welche aber dahin mit
allem Fleiß zusehen/ damit der Unrath und Gestanck bey denen anreinen-
-en Häusern möglichist verhütet werde; Sobald sich aber einige inteÄion
vermerckcn läst/ sollen sie auch von diesem Ort aus der Stadt gebracht wer¬
den. Zum Neundten/ wie dann auch diejenige/welche Hünner/ Tauben/ Hs,« ,
und anderes Gcflügelwerck in der Stadt haben/ solche Ort / darinnen sicw"»m/U"ott
aufbehalten werden/zu Verhütung des Gestancks jederzeit säubern und bu-^ '" "
Yen lassen sollen. Zum Zchenden/bey Feilhabung der Krebsen/ ist fleißige
Obsicht zu halten/ daß die tobten Krebsen nicht gleich auf die Erden undD-n-Ztnsm.
Straffen gelegt/ sondern zusamen auf einen Haussen geworssen/ von dan¬
nen aber alsobalden in dir Donau getragen werden. Zum Eylften/sollen
die Weißgärber/Kirschner/ Riemer/Sattler/Taschner/Lederer/ Schuster/M «»',c.
und andere/ so mit Lederschmieren und Arbeiten umgehen/ ihre Häut undM"mN"«,Ä
Fell nicht in der Stadt paiycn/ sondern solche Arbeit vor der Stadt/und
so viel möglich/ an dem Wasser verrichten/ die Haut und Fell auch vor der°°>»-- s«M
Stadt/und an dergleichen Orten aufhencken und trücknen lassen/ damit"ANAs«,,
die Nachbarschaft dardurch keinen üblen Gestanck lcyde: Ingleichcm wird
auch Zwölftens/ denen Handelsleuten/ Fleischhackern/ und andern verbot-k-i-EZ -Z
ten/ einige ungearbeite Ochsen-Haut/ oder andere Fell/ grün oder dürre/
weder jetzt noch hinführo in der Stabt zu halten/ oder zum Trücknena»f »ATt,»rA

b zudem



InfcÄioas - Ordnung m der Stadt/
zuhencken/ sondern es sollen solche vor der Stadt an luftigen Oettern/aller-
Massen den Weißgärbcrn / und andern hicoben anbefohlen worden / ge-
trücknet/ und untergcbracht werden. Zum Dreyzehcnden wollen Wir auch

»d» -ndm mv in denen Häusern / und bey den Schöxf -oder Röhr -Brunnen / alleTodten-
oder andere unsaubere Wäschen bey hoher Straf verboten haben. Zum

m. VierZehenden/ solle man zur Lesens Zeit die Thröstcrn weder in denen Häu-
fern/noch auf denen Gassen nicderschütten/sondern gleich von der Preß auf

n,d» iusch,mm. hen Wagen tragen/oder wann solches nicht seyn kan / dieselbe wenigist alle
Tag zeitlich hinaus für die Stadt bringen lassen.

,-S »pEdt ' Nichtweniqer sollen die in den Vor -Städten /als  Leopold - Stadt/
St . « -ich/Neu- St . Ulrich / Neustifft / und Neubau wohnende / gleicher Massen aller Sau-
M 'ÄnmäÄ berkeit sich befleißen / von unreinen Ausgüß -und Ausschüttung hüten / auf

Al-»,°w»dm/ die Haubt -Straffen und Gasse» kein Blut / Eingeweid : noch von andern
obbenennten Unflat das geringste ausgiessen/ sondern solches an andere ab,
gelegene Ort tragen / allwo dadurch kein Gefahr entstehen kan / wie dann
der Dicnst-Both / welcher sich dergleichen Unflat aufdie Gaffen zu schütten/
unterstehen wurde / an das Creutz gespannet / dessen Herr und Frau aber/
um drey Neichs-Thaler gestraft / und solche Straf dem Lazaret zum besten/

A-m «-r«« in die Lslla 8snirstls erlegt werden; Sonderlich aber solle man kein todtes
N » «°» wbt«Vieh / oder auch kranck-odcr tobte Personen / weder aufdie Haubt - noch
ME » andere Gassen legen/ noch jemands dergleichen vor seinem Hauß ligen lassen/
gm. ' sondern wann etwas vorhanden wäre / solches dem Richter jedes Orts:

Wann aber derselbe sein Amt nicht alsobald verrichten wolte/des Richters
Obrigkeit zu alsbaldiger Fürkehrung der Nothdurft «»zeigen/ und es kei¬
neswegs anstehen lassen; Da aber ein oder der andere solches nicht thäte/
hat die Obrigkeit sowohl gegen demselben/ als auch die saumselige Richter
der Beschaffenheit nach/ die Bestrafung fürzunehmen.

mSmb»k-iU Siebendens / neben ob-verstandener Haltung der Sauberkeit auf de,
-u» « Häm»', E Gassen und Strassen / solle auch ein jeder / was Stands oder ) urls.

' ciiÄion er sehe/ sich deren in den Häusern und Höfen / bey unnachläßlicher
Straf befleißen/ alle schändliche Ausguß gäntzlich vcrmeydenund abstillen/

ch? AuN ^ ' nicht allein die Zimmer ftlbsten/ sondern auch die Vor - Häuser / Stiegen/
«»m°id°»/ m>° Böden/Kucheln und Stallungen / bcvorab die Heimlichkeiten sauber hal,
d-u »»fl-- u»» ^ wasche» / und zum öfter» auskehren ; Die in der Stadt Wohnende/Kehrmist vor _ _ _ _ .

JE hinaus!Uhen Unflat und Kehricht in Butten / und Schub -Karren zusammen schüt¬
ten / und sodann täglich aus der Stadt tragen/und in denen Winckeln nicht
übereinander erwärmen lassen: Oder aber ein jeder bey seinem Dienst-
Bothen verfügen/daß / wann das Koth / durch deren von Wienn Bestellte/
von denen Gassen ausgeführt wird / sie alsdann denenselben Fuhr - Leuten
zuruffen/und diese Unsauberkeit oder Unflat auf deren Wagen aufschütten/
derowegen die von Wienn bey denen Fuhr -Leuten zu verordnen haben/daß
sie auf der Leut Begehren stillhalten , derley Unflat aufladen / und nicht er,

I " d-->Hä»- ligen lassen. Ein jederHauß -Herr solle auch darob seyn/daß der Mist undGajl
8l °Ech hi"° in seinem Hauß zeitlich hinweg gebracht werde ; Und ist denen von Wienn
"NimAm hiemit nochmahls anbcfohlen / über solche Sauberkeit auf denen Gassen/und
cmniL.üuv». j,, denen Häusern ernstlich zuhalten / destwegen in allen Gaffen zwey oder
Emb -rkÄ ach!! mehr LommiiH » o8 zu verordnen/welche nicht allein aufdenen Gassen und

P ^ yen auf dieses alles eine fleißige Obstcht haben/ sondern auch allenthal,
-m'a 4-uskm ben in denen Häusern wenigist von Vierzehen zu Vierzehen Lagen vilitiren/

undvliiriren.



und all anderen umliegenden Vor -Städten.
und das« eine Unsauberkeit an einem oder andern Ort / vor -oder in denen
Häusern verspühren, solches ihnen von Wienn anzeigen, darauf sie sodann
die Strafgegen die Ubertrettende fürzunehmen/ wann aber dieselben andern
Koben Inäanren unterworffen wären , deren Namen UnsererN -Oe . Regie«
runa anzuzeigen haben : und ist hiebey Unser gantz ernstlich und gemessener
Befehl / daß sich einiger/er gehöre unter was ^urisciiÄioo er wolle/ deren
von Wien » clspucirten Lommistsrien in dieser ihrer Verrichtung und v >-
6t »cion keineswegs wiedersetze/ noch einige Irr -oder Kinderung mache:
Da aber die eommillsrii selbsten in ihrem Amt nachläßig / oder unfleißig
wären / sollen alsdann die von Wienn dieselbe darumen gestalten Sachen
nach/wohl empfindlich abstraffen. ^ ^

Unserm Kayserlichen Stadt -Gericht würdet auch hiemit auferlegt/den D-mF-wm»«
Frevmann dahin zu halten / daß er seine Knecht täglich , nicht allein die'L '^ m/d-«
Haubt - Gästen und Plätz in der Stadt , sondern auch die Weeg »m d.e»-»
Stadt / bevorab die kleinen abgelegenen Gaffel, in der Stadt , dahin sie son-bmM„.
Ken nicht pflegen zu kommen/ durchgehen und visiriren , auch wo sich ein
todteS Vieh/ es seyen Hund/Katzen,Geflügel/oder andere Thier finden,
solches alsbalden wegbringen / und die Gassen säubern lassen: Da aber der
Scharf -Richtcr und seine Knecht nachläßig wären , und ohne Bezahlung
deraleichen Vieh von der Gassen "oder auch aus den Vor -Städten nicht weg¬
bringen wolten, solle das Stadt -Gericht wieder dieselbe die gebührende Straf
vornehmen : beynebens auch den »scharf -Richter nicht gestatten , daß er aus --» W-» ,-m
dem umgestandenen Vieh einiges Jnschlit ziehen oder schmeltzen, noch die
Häut in dir Stadt bringen/trücknen oder aushencken, sondern daS Nieh A -^ -rS.,»
bearaben lasse. rrücknen.

Achtens / dieweilcn auch durch das häufige , alt -und junge Bettel-
Gesind / so gemeiniglich allenthalben in-und vor der Stadt umlauffet/sich
unsauber hattet und unordentlich lebet / die Verein - und Fortbringung der
leidigen Seuch höchlich zu besorgen; Als sollen Erstens die von Wien » ob, .^ — ».
denen hievor zumchrmahlen/und erst jüngstlich von neuem ausgangencn du!»«, / u.dm
nersl - l̂ anösten , publicirten Russen , und andern der Bettler -Halber an
sie ergangenen Verordnungen , und darinnen anbetroheten Bestraffungen , ^ kür,«»«,»
vermittelst des Rumor - Meisters / und anderer ^ si-stevr und tzülf , alles
Ernsts und Flrisscs halten und darob seyn/ damit kein einig-unwürdiger
Bettler , in-oder ausserhalb der Stadt in Suchung des Allmosens geduldet
werde ' Derowegen sie dann hinführo die Visitation Quatemberlich ver¬
richten sollen. Andertens / wollen wir alles Ernsts hiemit nochmahlen ver- , SE »s «,,
boten haben, daß hinführo einiger Bettler , desttn Weib oder Kind , wanNd-rSÄK ».
sie schon Stadt -Zeichen hätten / und ihnen sonsten in der Stadt zu bettlcn
«erstattet wurde, über Nacht in der Stadt verbleiben ; Derowegen sie dann
in denen Häusern und Wohnungen , yof -oder Soldaten -Quartiern , noch
auch auf denen Pasteyen / oder einig -andern Ort beherberget/ oder aufge¬
halten / noch denenseiben um - oder ohne Zinnß , Zimmer , Wohnungen , Li-
aerstatt/oder sonsten einiger Unterschleif in der Stadt über Nacht gegeben;
Wiedrigenfalls die Ubertretter , soviel die Bettler anbetrift/nach gestalt der
Sacken am Leib,die Aufenthalt -und Beherbergte aber , am Gut unnüch-
läßlich sollen gestraft werden / zu dem End dann die von Wienn an denen
Orten , wo ein Verdacht ist, daß Bettler aufgehalten werden, öfters inq viri¬
len lassen, und die anbesohlene Abstellung entweder selbsten alsbalden sürnehsb 2 men/



_ InicÄions - Ordn u ng m der Sta dt/_
men/ oder wann ein Hindernuß verbanden wäre/alsdann es UnsererN . Oe.
Regierung anzeigen sollen: Und dieses nicht nur auf die Bettler / sondern
auf alles und jedes Herrn Dienst-loses/ müßig-unnuyes / leichtfertig-und
verdächtiges / auch bamii/irtes Befind/von Mann -und Weibs -Personen/
welche nicht ehrliche Dienst/Gewerb und Handthierungen/oder sonsten ih¬
res Allhierseyns genügsame Ursach haben ; Nichtweniger aufdie abgeschafte
Nachtsinger / oder Bettel -Buben zu verstehen/ dergleichen Personen nicht
allein in -odcr vor der Stadt nicht aufbchalten / oder beherberget/ sondern
auch sonsten keineswegs sollen geduldet werden.

Ncundtens / demnach auch diese leydige Seuch entweder wegen gar
keiner/ oder doch nicht allerdings fleißiger Bestellung und Obsicht / Viel¬
mahls von einem Land in das ander / und folgends gar anhero gebracht
würdet ; So befehlen Wir hiemit gnädigst allen Geist - und Weltlichen
Obrigkeiten / Stadt und Märckten / wie auch allen an denen Lands -Grä«
nitzcn sich befindenden Mauth -und Amt -Leuten/ daß sie jederzeit/ sonder¬
lich wann in denen benachbarten Königreich und Landen sich ein Pest erzei»
8" / sondere fleißige Qbsicht aufdie Zureysende haben / und Erstlich alle

com-xionm-r- Ort so viel ihnen wissend/ oder sie erfahren können/wo sich die Lcmtsgicm
A" L» »E vermercken käst/ auf absonderliche Tafeln bey denen Thören / Schrancken/
A ««" »der andern gelegenen sichtbaren Orten anschlagen und danölüren / die

fremd-Ankommende/ durch gewisse hierzu bestellte Personen/fleißig exami-
niren / von verdächtigen Orten niemand durchirren / sondern zu der ge-

,»-x-mimim/ wöhnlichen Contumaciam , oder (̂ usrentensm ( welche sie ausser denen
ügm omnnicht Oesterreichischen Gränitzen machen sollen) weisen lassen/und keinen Mell«
,uk-wr-ii. schxn von welchem die Vermuthung ist / daß er von einem iuücirten oder

verdächtigen Ort herkomme/ ehender durchzukommen verstatten / biß er
glaubwürdige Urkund vorbringet / daß er ermeldte Contumaciam völlig
ausgestanden/oder durch ein ordentliche kHäs und schriftliche Zeugnuß dar-
thun / daß er von keinem gefährlichen Ort verkomme/ in Ermanglung aber
der einen körperlichen Syd ablege/daß / so viel ihm wissend/er/ und
alle bey sich habende Sachen/von gesunden Orten kommen/ und inner de¬
nen nächsten viertzig Tagen in keinem inticirten Ort eingckchret/ oder sich
eine Zeit-lang aufgehalten habe. Andertens / sollen auch die Obrigkeiten/
sonderlich in Städt -und Märckten / auch die Mauth -und Amt - Leut jedes-

ErEigm !" mahls / wann sie von einem oder andern Ort / allwo sich die Contsgion er¬
zeiget/gewisse Nachrichtung bekommen/ solche Ort unserer N . Oe . Regie¬
rung anzeigen/ welche sodann nicht unterlassen würdet/die Verordnung zu
thun / daß selbige Ort zu jedermanns Nachricht : angeschlagen/ und b- näi-

«MEr/Nf ''" t werden. Wie dann auch Drittens / bey der Post die Verordnung be-
Md»nk°mm»d- schehen/daß auf die Courier und Brief / wie auch auf die mit der Post kom-
zÜgÄ. wende Leut/gute Achtung gegeben/und die gehörige Mittel/zu Abwendung

der Gefahr gebraucht werden: Es sollen sich aber die Courier/oder andere
so auf der Post reiten / nicht unterstehen von inkcirten / oder verdächtigen
Orten / und sonderlich dergleichen Häusern hiehcr zu kommen/oder auf dem
Weeg in solchen Häusern einzukehren; derowegcn dann / und damit man
diß Orts desto mehr versichert seye/ haben sowohl die Courier / als andere
mit der Post reysende Personen/sich vorhero mit ordentlichen da¬
mit sic dieselbe auf Begehren vorzeigen können/ zu versehen.

Zehen-



und all anderen umliegenden Vor -Städten.
Zehendens/ da aber in diesem Land selbst«» die Ink-Sion einreissen «Mn -rm«

wurde / soll sich keiner/ wer der auch seye/ unterstehen auS einer Stadt/
Marckt/Flecken/Dorf oder Ort wo die leidige Seuche stch erzeiget/oder ein hi-s,»» s«°bt»
Verdacht der Pest verhastden ist/ der allhiesigen Stadt zureysen/noch auch
in die Vor -Städt oder nechst angelegene Oerter zu kommen: Wie dann
der Bürgermeister allhie im Befehl hat / diejenigen/ so wider dieses Verbott
von barmiiirten / oder sonsten von inScirten oder verdächtigen Orten hie»
her kommen/ nicht allein für ihre Person / sondern auch ihre Roß und Wä«
gen aufzuhaltcn / und nach gestalt der Sachen / mit der Bestrafung gegen
ihnen zu verfahren. Wann nun jemand dergleichen von inllcirten oder
verdächtigen Orten hieher kommende Personen stehet/oder davon vernimt/M ^ » "

in6-
2M „ ers

/ foTso ist derftlbe schuldig solche bey hoher Straf dem Bürgermeister anzuzcigen/sch-" ^
in Bedcnckung/ daß / wann er diß Orts etwas verschweiget/ er dardurch -n-»
viel andere Personen/und auch sich sclbsten mit in Gefahr bringet/herentge -'^ -
gen solle einsolcher Anzeiger nicht allein nicht ofenbahret/sondern ihmin denen
Fällen / wo ein Geld -Straf einkommt/ ein Antheil darvon erfolget werden:
Ein jeder aber / der von einem gesunden Ort sich anhero begiebt/ solle sich
mit glaubwürdiger schriftlicher Zeugnuß von desselben Orts Obrigkeit / daß
«r nicht allein aus keinem iallcirten Hauß kommt / sondern auch daß der- »-» .
selbe Ort gantz gesund/ und uninkcirt seye/ versehen/damit er dieselbe all«
hier fürzeigen könne/ inmassen dann nach gestalt der Sachen und Beschaffen¬
heit der Zeit/zur Rechtfertigung der hierzu Reysenden/nicht allein bey de¬
nen Stadt -Thören allhier gewisse Bestellung gemacht/sondern auch vor der
Stadt überall Schrancken ausgerichtet / zu denenselben eigene Wachter ge¬
stellt/ und ohne dergleichen niemand / weder für scinePersvhn selbstcn
hereinpsMrt/noch auch dessen bey stch habende Sachen / Roß und Wage«
durchgelasseu werben sollen.

nderker Weil.
!as zur Deik der bereits angefangenen InseLion

für Vorsehung und Anstalten zu machen.
Ann aber GOTT der Allmächtige die allhiesige Stadt!

Leopoldstadt / deren Vor - Städt / oder die nächst des
Burgfricds gelegene Oerter / St . Ulrich/Neustisst und
Neubau / mit der Straf derPestileng heimsuchet/ ( die
er jederzeit gnädiglich abwenden wolle) ist am Ersten zu
beobachten/ daß die inüoirte Personen / an der Seelen vi-
nicht Trost -loß gelassen/ sondern mit denen heiligen Sa-

eramenten fleißig versehen werden; Derowegen der Bischof allhier als Or-
llinarius , aus sonderbaren Geistlichen Loser und Vorsorg / ihme würdet
angelegen scyn lassen/ sowohl von denen auf der Cur / als auch aus denen
keligioks und Ordens -Personen in -und vor Stadt/alsobaldcn gkwißc
Priester zu expomren/und denenselben cur ->m - nimsrum zngeben/diean ^ H ^ Z'A
besonder« Orten wohnen / und denen Kranckenmit Geistlichen Trost / undu >°v °°>k«->-
Reichung der heiligen Sacramentrn ausjedweders Erfordern/ unweiger¬
lich beyspringen.
I r Nicht»



InkLÄions- Ordnung in der Stadt/
diSnNÄ - Nichtweniger werden auch für diejenigen / so an denen darzu verordne¬
st coo-um-ci- ten Orten LontumsciLm machen müssen/ und in keine Kirchen kommen

dürfen / absonderliche Priester / welche dencnselben die heilige Sacramenta
sämiailkriren / und wenigst alle Sonn -und Feyettag die heilige Meß/und
das LvanZsiium lesen/sie auch zur Büßfertigkeit vermahnen/gehalten/und
hierzu die gehörige karsmenra von denen von Wienn verschaft werden,

mi? G-M," m, Anderten / sollen die von Wienn vor allen Dingen verordnen / damit
Ar?k/ A-mm/ das Lazaret mit einem guten Geistlichen / erfahrnen Artzt / Vattcr / oder
mmdLm Sicchen -Meister/und andern nothwendigen Personen zeitlich versehen/auch
nknju-ttskiM,. dasselbe mit Grüben und Kämmern dergestalt zugerichtet / auf daß die kran»

ckcn Personen ihren zimlichen geraumen Platz haben / und sonderlich dieje-
„W'WE - nige / welche; » heylcn / und gesund zu werden anfangen/von denen Kränckrn
»»rdieial>aitt-„ tepsrict / und in andere saubere Gemacher gethan werden können ; Und
i-Nnchi-a, habe » ge von Wienn bey dem Vatter allda mit Ernst darob zo seyn / daß den

DMbm mit Krancken mit Essen/ Trincken / Ligerstatt / Artzeneye»/ emsiger Ansrauchung/
rigkk»-m!"!°,d!Säuber «und Besprengung der Zimmer / und aller andern nothdürfligcn
mmdiü>- «t« -Handreichung zum beste» / so viel möglich seyn kan / ausgewartet / und als»

zu keiner Zeit einiger Mangel / dessen/ was ihnen zu Seel und Leib nützlich
.DiEa ^ iim ist/befunden werde ; Die ViLtuslien und anders so man entweder aus dem
s»i« /"s°>ima»Burger -Spittal/oder von andern Orten hinausschicket / sollen an ein gewis-
s-bÄ '̂ und̂ ses ausser der Stadt gelegenes Ort gebracht werden / von dannen der Siech-
d°ss«,b" °„dtm Meister sie durch die ihme zugeordnetePersonen/mit Manierund aufsichere-
ftch-r- W-iß ad- Weiß von fern / damit der zutragenden Person kein Gefahr Zuwachse / an-

nehmen und hineintragen / aber weder er / noch niemand anderer aus dem
Lazaret sich unterstehen / herein in die Stadt/oder die Vor -Stadt zu kom¬
men/sondern wanndaraussen ein Abgang wäre / solches durch diejenige / wel¬
che Spech/Tranck und andere Nothdurften an das bestimmte Ort bringen/
herein in die Stadt entbieten und wissen lasten.

Drittens / sollen in der Spittel - Au / oder andern zur 6c >atum ->ci»
Hiŵ uftÜ-^ i/erordneten Orten/unverlängt eine Anzahl Hüten / unter welcher die da-

geholt werd-m

. I,i der Spit
tel-Au/rc. vordie

Wag«». hin gestehende Leut sich aufhalten mögen / dieselbe aber nicht zu nahe anein¬
ander / sondern jedcsmahls eine etliche Schritt - weit von der andern / und
daß die Leut daraus nicht weit zu dem Wasser zu gehen haben / aufgerich-

s ?n d«m,"i°stet / da auch ctwo in ein-oder anderer Hüten/die lnkeaion einreiffen thate/
sodann solche alsobalden verbrennt werden ; Unddamit die hinausgefchafte

' Leut hernach nicht ihres Gefallens aus -und ein / noch auch andere sie zu be-
Wacht il, be- suchen / zu ihnen gehen / sollen die von Wienn eine gewisse Anzahl Wächter/

samt einem Nottmeistcr / wie auch ein eigenes Schiffel zum Uberfahren be-
«Ü? i>« "Ä 7--^ llen/und bey dieser Wacht darob seyn/ daß sie nieiqands ohne habenden
«»» » En .Zettel von dem Bürgermeister / hinein - noch heraus lassen / und dann die

Nothdurft denen in der 6ontumsois verhandenen Leuten / treulich und
fleißig cinkausscn und beybringen : Den Armen Unvermögigen / solle aus dem
Lrari o 8suicseis , wöchentlich ein Allmosen zu ihrer Unterhaltung gereicht
werden . > H -,

Vierdtens / solle der vorher schon bestellte ktsgiksr 8-lm'tstis fein an¬
vertrautes Amt/ihme bestes Flcissesangelegen seyn lassen/ denen inkcirten
krancken Personen in- und ausserhalb der Stadt / wie auch sonderlich imLa-
zarct / seine Hülf auf das treulichst und beste mittheilen / und durch seinen
Unfleiß nichts an der Luraverabsäumen / sondern sowohl in Besuch -als Cu-

» rirung

AL. §ZNltatlr
solle fern Amt
vekkichrru»



und all anderen umliegenden Vor»Städten.
rirung der Patienten sich dergestalt verhalten/ wie cs die lhme angehändig-
te/ und mit Ablegung eines körperlichen Ayds angenommene inilruLtioa,
MchrersJnhalts mit sich bringt; Undb-fchlen Wir hiemit ernstlich/ daß^
kein einiaeranderer OoÄor der Artzney/ Wund-Aryt/ Barbierer/ Baader « -,»
und dergleichen/ so nicht absonderlich zu dem InkeÄion--. Merck bestellt ist/ A,".
zu denen inkcirten/ sie seyen was Stands / Würden und Lonäir-oa sie
wollen/ zugehen/ und darneben auch andere zu curiren sich bey unausbleib¬
licher Straf unterstehen. ^ „

Und wann auch ein bteöicus zu einem Patienten/ der sein Vertrauen
zuihmehat/ wissend oder unwissend des Zustands beruffen wurde/ oder un--" mE-i/d
gefchr dahin käme/ und an selbiger Person etwas contsgioksches vermer-
ckete/ solle er sich in der Gesunden Häuser zu gehen/ wenig'st acht Tag lang lZ-'-»-"--
gäntzlich entäuffern/ abienrirm und erlüstern; welches Wir dann gleich-
fals aufdie Wund-Aertzt/Barbierer und Baader/ so/ wie gemeldt/ bey ei¬
nem und andern inkcirten gewesen/ verstanden haben wollen.

Da aber ein Klseiicus sich um die völlige Lursm der inkcirten Personen/^
wvrzu er beruffen würdet/ anzunehmen willens/ hat er sich alsdann anderer«W« C« v--
Patienten solangzu entschlagen/ und nicht unter die Leut zu kommen/ biß dieU «-" »-«
Huarentena (von denijenigen Tag / als er die ietzt-inkcikte Person besucht
hat/ anzuraitte») fürüber ist.

Wann nun der Xtagiilerkanitstis, die OoKores>leäicinss, Bar- Wo«,'E >-s«»
bierer/ Baader/Wund-Äertzt und Beschauer/ entweder wissentlich zu einer
inkcirten Person beruffen werden/ oder aber erst hernach bey dem Patienten U,Hm Bum
die InksSion befinden/ solle» dieselbe es bey ihren Pflichten und Gewissen/aiu«r»««,
auch Vermeydung unaußbleiblichcr Straf / vor allein dem Bürgermeister
alsbald zu wiffen machen/ alsdann auch dem Hauß-Herrn/ oder Inwohner
desselben Hauses/ Stocks oder Zimmer/ anzeigen; sodann der Hauß-Herr
und Inwohner alsobalden denjenigen Artzt und Beschauer/ der für die Ink.
cirte verordnet ist / beruffen lassen/ und ihm/ wie die inkcirte Person mit
Tauf-und Zu-Nahmen heisse/ von wannen/ auch wie alt sie scye/ wo und
wann sie kranck worden/ wie und wasgestalt sie sich anfänglich übel befunden/
in welchem Gemach oder Zimmer sie liege/ wersiecurirt/ und durch wem stê Eammv».
inkcirt erkennt worden/berichten; da sie aber solches zu thu» unterlieffen/r«/».heimlich«
oder gar zu langaufschicbeten/ sollen sie wol empfindlich gestraft/ wie auch
die OoÄores, gefthworne Meister/ Barbierer/ Baader/ oder andere/ die""den.
sich des verbottenen heimlichen Lurirens/ durch sich/ oder die Ihrigen unter¬
fangen/ und die inkcirte Patienten/ gehörigen Orten nicht alsogleich anzei-
gen/ mit wohl empfindlicher Straf belegt/auch nach Gestalt der Sachen/ih¬
nen das krsÄiciren oder Handwerck niedergelegt werden.

Fünftens wollen Wir/ daß neben dem XIsgikio 8anitatis oröi'narid̂ AAibeE
vier Aeryte und Beschauer/ als gemeiniglich einer in-und drey vor der Stadt «-AE»'»»«'-,
gehalten/ ihrer Verrichtung halber jeder absonderlich mit einer außführli-
chen InlbruÄian versehen/ und darüber von denen von Wien» beeydiget/
dieselbe auch in-und vor der Stadt an gewissen Orten mit Wohnung verse¬
hen werden.

Diesen allen würdet hiemit gantz ernstlich und bey hoher Straf einge-,,W ^ E
bunden/ daß sie die Trunckenheitmeyden/in Heylung der Personen/ an jh- »»!-»>-
rem Fleiß und Mühe/ auch gegen den Unvcrmögigen nichts crwinden las-«",mÄmA
sin/ dirialkrennsnt»rein und sauber halten/und die/ s»sie bey denen Pest-s'»-

c -r sückti-



_ IliteÄionr- Ordnung  in der Stadt/
Di-, inNn,. süchtigen sppiicirt haben / weiters zu den Gesunden nicht brauchen / diese«

E nige/ so sie mit Verdacht oder gefährlicher Kranstheit behaft zu seyn befun«
ben/ umständlich exsminiren / und der eigentlichen Beschaffenheit in einem

G-Ümd-Nw-it-r und andern befragen/ oder wann sie solches Schwachheit -halber/von ihnen
«ich».u lmchm. ^ fahren kunten / oder etwa eine Person unterdessen schon mit todt ab»
BMch-rKM,Z,' Sange,, wäre / bey denen andern Leuten alsdann die Erkundigung einziehen/
h-itB-h-ste/m«. und solches alles in dicBeschau-Zettcl einschreiben/ hierinnen auch das gering«
Wm/ "nd7n ste nicht verschweigen/ und sich bey Leib- und Guts -Straf / weder durch

Schanckung / Freundschaft noch Feindschaft verführen lassen/ sondern in al«
' lem/wasdieihnen zugestellteinüruKion vermag / Nachkomme». Wann

oÄchmM« sie auch etwa in einem oder ander» Fall anstünden / sollen fie ihnen selbstcn
Li.s-m-.ilk W nicht trauen / sondern ihren Recurs zu dem^tagilkroSanitstis nehmen/ und

in«-»»«n. Hey jhme Rahts erholen/oder denselben dahin bcruffen/ welcher unweiger«
lich sich an selbiges Ort zu begeben/ und sein^u-licium zu eröfnen schuldig ist.

« » »-- B-. Weilen nun dieselbe von denen von Wien » ordentlich besolt werden / sol«
m" len sie für die Beschau von denen Armen nichts/von denen andern aber nur

dm,ab», G-°. vicrGroschen nehmen/und hievon dem Beschauer acht/und dem Zettel-Schrei«
der vier Kreutzer gebühren/ hingegen nicht allein die Beschau-Zettel / sondern
auch ein kleine Zettel an den8ollicitstorem8Lnitstis , zu Hinwegbringung
der ioüLirten Krancken/ oder abgcleibtenPersonen / von ihnen hergegeben
werden.

M»-» Sechstens / derowegen dann die von Wienn nicht allein taugliche Per -»
Nachs«h-ri>>»!r. fönen zudem Sperren / sondern auch absonderlich einen Aufseherund einen

Nachseherbestellen/ und gleichfals einen jeden mit gewisser InlkruÄivll,waS
seines Diensts seye/zu versehen/ auch darüber zu beaydigen haben. Dieselbe
sollen auch allzeit mit denen Beschauern zu denen iaücirten Krausten oder
verstorbenen Personen sammentlich gehen/ und dasjenige/ was ihnen zu thun
obliegt / alles Fleisses treulich verrichten : sonderlich der Auf - und Nächst«

«iwABch-" h" Achtung geben/ daß nicht allein das Beth -Gcwand / woraufder Kran-
d,°b!ii-nmsr». ste oder Verstorbene gelegen/ sondern auch andere gefährliche Mobilien / so
.««»mbnnsm. ^ i„ Kranckheit gebraucht und berührt / mit vorhergehender Beschrei«

bung eines und des andern/so der Aufseher thun solle/ in das Lazaret gebracht/
und hiervon das geringste nicht verhalten werde/ zu dem Ende der Aufse¬
her nach allen diesen Sachen fleißig fragen/und wann man ihme nicht alles
hcrgcben wolte / oder ihm verdächtig vorkäme/ daß noch etwas dergleichen
verbanden / die Truhen sechsten eröfnen/ und was er von solchen verdächti¬
gen Sachen findet / in das Lazaret führen lassen/ auch er sechsten mit hin¬
aus gehen solle/ damit alles fleißig überantwortet werde: Im übrigen aber
bey Leib- und Gut -Straf von andern Fahrnussen das geringste nicht ver-

r« wenden/ noch etwas von Silber / Zinn/ Mcßing / Kupffer und dergleichen
Sachen/so ohne sondere Gefahr sich reinigen lassen/hinwegnehmen; Bcy«

r-M-kHait» "ebeus solle auch der Vatter im Lazaret dahin angehalten werden / daß er
fMdieiMm-,!, die Kleyder/Lein -und Beth - Gewand/und andere Xtoviiien / so aus der

Stadt oder Vor -Städten mit-odcr sonsten von denen lnücirten hinaus ge-
"Äür'dkinL werden/ fleißig beschreibe/ dasjenige Beth -Gewandt/so noch etwas
-in-Frauchen/ nutz ist/ordentlich säubern lasse/getreulich verwahre / und alsdann für die

l " 6cirte darausscn gebrauche/die Kleyder aber alle so die Inllci'rte gebraucht/
und mit hinaus kommen seynd/wie auch das Fetzwcrck und anders so nicht
viel mehr nutz ist verbrennen/ und für sich sechsten nichts behalte / weniger

aber
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aber verkauffe / oder veruntreue ; Auch Monatlich einen LxcrE deren hm - ,
aus kommenen Mobilien mache / und dem Aussetzer / derselbe aber cme Ab - rr»chi-dn>,M.f.
schrift davon den Bürgermeister zustellen lasse/ damit man also jedesmabls stZ »A ^ -
Nachrichtung haben möge / ob die Mobilien auch alle treulich m bas Laza»
ret gelifert worden otzer nicht . , ,

Siebenden / wann nun der Krancke oder Tobte / samt den gefahrlrchen
Noblen aus dem !n6citten Hauß oder Zimmer gebracht worden / solle die.
Sperr folgender Gestalt geschehen: NemlLch / in demAnfangdam emem
LaußeLn 'in6cittePersonemkommt : (weilen insonderheit in derErst zu Dam -in^
pfung dieser Seuche die steißsige Vorsehung fürzukehren ) ohne Unterjchled / so-tzefchel-ensyll4°
wohl die grossen als kleine Hauser alsobalden völlig gesperrt '. Wann aber dre
OontLZion sich weiters ausbreiten / und in unterschiedlichen Gassen mehrer
Däuser ergreiffen wurde / dieser Unterschied gehalten " Baß/wann in einem
kleinen engen und in einem solchen Hauß / worinnen nur eine oderzwey kämi-
Zien oder Pattheyen wohnen / ein Person in6cjrt erkennt wird / sie sterbe
gleich / oder werde in das Lazaret gebracht / dasselbe gantze Hauß ; Ein
mitters aber / wo mehr als zwey Partheyen wohnen / wannzwey Personen
Einkommen : und dann ein grosses / es seye gleich wie es wolle / wann drey
Personen darinnen inKcirt werden / völlig gesperrt ( doch haben die von
Wienn nach Beschaffenheit der Zeit / Ort und andern Umständen eure
mehrere Schärpfe oder ^ oäeration zu gebrauchen ) wann aber m denen
mittern und grossem Hausern die inteÄion sich dergestalt erzeigt ./ daß dä¬
mmen das gantze Hauß nicht zu sperren ist/solle in solchem Fall nichtauein
das Zimmer / in welchen selbige Persohn kranck worden oder gelegen / son¬
dern auch diejenige / so dieselbe Hauß . Parthey oder k'amijia gebraucht/
innen gehabt oder bewohnt / versperrt : Wann auch gleich das Hauß also
beschaffen wäre/daß mehr Partheyen der in6cjrten Parthey / Küche !/Fahr¬
nuß / Stallung oder Boden zu gebrauchen hätten ; Ss solle auch in denen
rulKcirten Häusern die man nicht gar gesperrt / kern Durchgang gestattet/
sondern das eine Thor zugehalten / und dann an solchen cEaZroiWen 2^
Orten kein Gebäu unter der geordneten Zeit / ohne sondere große Noth . bä»zuführen,
dürft und Vorwissen deren von Wienn/geführt werden.

Die in denen iMeirtm Häusern sich befindende gesunde Personen / ste^ Ef/wns
seyen nun von derjenigen Parthey / bey welcher sich die lrtt 'sLiion erzeigt/ Hä,lft?/diegcfu^
oder von einer andern gantz gesunden kamilia , seynd in dem fall da das ^ A ^ ^ ^
gantze Hauß zu sperren / alsobalden herauszuschaffen : Es wäre dann/daß
sich ein oder der ander lieber darinnen versperren lassen wolle ( so ihnen
aber gar gefährlich/und ihnen nicht zu rachen wäre ) so mag er darinnen
gelassen werden . Bey Ausschaffung der Leut / haben der Auf -mtd Nach ^ ^ Denen̂
scher wohl achtung zu geben / damit denenselben / sie seyen gleich aus emerÄerMge ^
änv' ei' rten oder gantz gesunden kein Überfluß an Uobilien / sondern
allein / was sie unter der Zeit der Oontumaciazu täglichen Gebrauchvon -^ uoder Lauben
nöthen haben / hinaus gelassen/ und wann etwo in denen Ln6cirten Häu -'
fern oder Zimmern / sich Hund / Katzen oder Tauben finden / weil dieselbe
Las Pest -Gift leichtlich fangen / und anderwerts hinbringen / sollen diesel¬
ben alsbald vertilget werden.

Achtens / auf dem fall etwann ein hochsschwangers Weib/welche no^
etliche wenige Täg zu der Geburt hat / oder ein Kindel -Betterm selbst in - Wabm,/ivan^
Kairt wäre / mag dieselbe zwar in ihrem Zimmer gelassen / doch muß sie ver
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sperrter gehalten / und zu Hrtragung der Nothdurft von denen von Wienn
gewisse Leut bestellt: Wann sie aber selbst«» nicht lnScirt / sondern in ei¬
nen Zimmer sich aufhielte wo solches übel angerissen/ sie/ wann es anderst
ihre Kräften zulassen/ und sie keine andere Gelegenheit haben kan an dem
Ort / welcher zu Machung der 6onmm ->cig verordnet ist / gebracht wer¬
de»/ wann sie aber in dem Zimmer wo die inkeLion eingeriffen/ sich nicht/
sondern allein in selbigen Hauß aufgehalten / kan sich aufsolchem fall in ei¬
nem Zimmer darinn der lallcirke nicht gewesen / und durch welches kein
Durchgang ist / gelassen/ doch daß solches Zimmer alles Fleißes versperrt/
und ihr die Nothdurft durch gewisse Personen zugebracht / und da sie es
sechsten nicht im Vermögen hätte / ihr damit aus dem Lr - rio 8anic»cis
beygesprungcn werde.

W°es« K» Die saugende oder sonst andere inkcirte Kinder/seynd in das Lazarett
die andern aber so diese Kranckheit nicht habe» / sondern allein aus einem

Auidrru,U!,!!-, iniicirteii Hauß müssen gestehet werden / an dem Ort der Lontumaci»
unterzubrmgen.

D, »e- Und solle von denen von Wienn zu obgedachten schwängern Weibern/
allzeit die jüngste von denen Hebammen verordnet / derentwegen ihr dann/

»inMH-bamm Meilen sie darauf Lontumaci 'sm machen muß / aus dem .-HariO 8snitLtiz
eine Lccompeas ertheilt : Für das gebohrne Kind aber ein Ammei aus

WamMiüÄ dem Burger -Spittal/doch auch gegen absonderlicher Belohnung genom-
men / und deren Kind einer andern Ammei darinnen gegeben: Wann aber
ein Kind entweders schon abgespönt / oder doch alsbaldcn abzuspöhnen
wäre/demselben alsdann eine Kinds -Warterin verordnet / solche auch aus
dem Lrario Sariitstis belohnt werden.

DerKranckein
Lenen gespemen
Hausern r» las¬
sen.

Leut »u bestel¬
len / die denen
Versperrten die
Nothdurft mra-S?n.

Schlosser;uden'
verspemen Häu¬
sern sollen zwey
Schlüssel haben/
und an gewissen
Orten aufbehal¬
ten werden.

Schwarke Pe,
letschen gleich der
InLeAio» zu Habteft.

Wann sich auch in einem Hauß oder Wohnung wo sich die inksLion
erzeigt / sehr krancke Personen bcsindeten/ so ohne augenscheinliche Lebens-
Gefahr an den zu Machung der Oonrumacia bestimmte» Ort / nicht zu
bringen seynd/ die solle man in demselben Hauß oder Wohnung lassen/ und
ihnen gleichwie denen Kindel-Bctherin/Leut zur Wartung und Zutragung
der Nothdurft / zuordnen.

Neundtens/gestalten dann die von Wienn / wie auch die Obrigkeiten
bey St - Ulrich / Neustisst und Neubau / gewisse Personen / nach dem sich
dieses Übel verspühren lasset/ zu bestellen haben / welche denenjenigen die
sich in denen Häusern versperrter befinden/ Speiß / Tranck / ktsM'cia und
andere Nothdurften zutragen / wie auch die Geistliche/den N -lgilkrum 8- -
nitatis und Acht / zu denen Krancken bcruffen; Und damit auch die geist¬
liche Seel -Sorger sowohl als die Aertzt/ so oft cs vonnöthcn/die Krancken:
so sich etwann in den Häusern versperren lassen/ besuchen mögen/und nicht
erst auf die Sperrer warten dürfen / solle zu dem Ende jedes Ŝchloß zwcy
Schlüssel / samt angebundenen Zettel wohin sie gehören haben / deren einer
bey denen Sperrern / der ander aber allhie inderStadtimBcschau -Hauß/
bey dem Zettel-Schreiber / vor der Stadt aber in des Richters oder eines
Gcschwornen Verwahrung verbleiben/ damit man ein gewisses Ort habe/
allwo / wann ein gähling und unverzüglicher 6 -iius fürfällt / die Schlüssel
alsbald gefunden / und abgeholt werden mögen.

Zehendens / haben die Beschauer der schwartzen Pedetschcn halber in
acht zu nehmen; Nemlichen wann die inteLkion zunimt / oder wann in ei¬
nem Hauß ein luLcftttt r und daraus eines an schwartzen Pedetschen/ oder
^ --' in



und all anderenumliegenden Vor-Städten..
iiHnem Hauß oder Zimmer erliche Personen bald nach einander an schwär-
Ken Pedetschen einkommen/ es alsdann gleichwie mit denen lnüsirten / durch
Lrsnskerirung in das Lazarek/ Sperrung der Zimmer und Häuser / auch
anderer Fürschung zu verfahren. . r, - ^ ^

Eilstens / bey allen vorgcnommenen Sperren / sollen die Auf - Nach-
seher und Sperrer / ob nicht die angekhane Sperren etwann verletzt oder ^ säL »«,
verrückt worden / öfters viüeiren/auch die Fenster und Hauß -Thürenalso ^ °̂ "E»-
vcrwahren/ damit niemandaus -und cinsteigen könne/ aufdaßauch zuNacht-
Zeit in dergleichen Häuser niemands einbreche/ und den armen Leuten da«
Ihrige nicht entfrembdetwerde / sollen die von Wien » bey denen Wächtern
verordnen/daß sie darauf gute Obsicht haben/und alle Schäden verhüten.

Zwölftens / befehle» Wir gnädtgist und ernstlich mänmglichen / hohen . Di-»-/»»'->«
und nider» Stands -Personen / daß ein jeder mit guter Fürschung undIm ' mKZ
Mitteln/dieser abscheulichen Kranckheit vorzukommen/ sich befleissen/ seine
noch gesunde Zimmer und Wohnungen des Tags etlich-und wenigist zwey- fth« m«»»«,
mal / mit Cronabct - Beer / oder brennenden Stauden/Schieß - Pulver/
Schwefel/und andern Pest - Rauchen wohl ausrauche / dieselbe mit Eßig
besprenge/ und Feuer von Wein -Reben / Cronabet - Aichen«Tännen - Bu¬
chen- Fchren - oder Felber-Holtz/ in denen Häusern/und absonderlich unter
den Thoren dergestalt machen lasse/ damit der Rauch oder Hitz des Feuers
auch aufdie Gassen gehe/ und dasPest -Gist verzehre/ beynebens«injeder
sich hüte / an verdächtig - und gefährliche Ort zu gehen / oder zu schicken/
nicht weniger die seinige dahin halte / daß sie an dergleichen Ort nicht kom¬
men/täglich etwas von kl-seservariven / sonderlich in der Frühe brauche/
und auch denen Seinigen mittheile / worzu dann für die gemeine Leut un¬
terschiedlich geringe Mittel / so in denen Apotheckcn verfertigter «m rin
schlechtes Geld zu bekommen/ dicnl'ch seynd.

Da aber über alle mögliche Vorsehung die eontsgion sich in eines
rsmilia vermerckcn lassen wolte / und ein Hauß -Vatter / Burger oder In¬
wohner sechsten/ oder sein Weib / Kind / Dienst - Both / oder wem er bey
sich hat / kranck wurde / init Hitz / Kälte oder Kopfwehe ein starcke Llte-
rarion empfindete/beynebens andere Anzeigungen verspühren ließen/ also/geASM
daß man vermerckm könnt/ daß etwas Übels daraus werden börste/soll man
forderist die Geistliche Mittel anwenden / beynebens dieselbe Personen also- n!chl<"w'««dw
balden dem ülsgickro Ssnitsris , Artzten und Beschauern / ohne rini»^ "'
gen Verzug anzeigen / besichtigen lassen/ und bey hoher Straf das ge¬
ringste nicht verduschen; Wann nun einer / so inüc 'rter beschaut und er-
kennt wird / sich nicht gern in das Lazaret führen / sondern in seinem Zim- ».-mUm« ---.,
mer versperren/ und alldorten curiren lassen wolte / hierzu auch gute Ge - """'"
legenheit hätte / stehet ihme solches bevor/ und sollen ihme alsdann Wieoben
vermeldt / gewisse Leut zu Zutragung der Nothdurft verordnet werden;
Da er auch solche zum Zutragen bestellte Personen nicht gebrauchen wolte/
sondern jemand andern hätte / der es entweder aus Freundschaft/oder ge¬
gen Bezahlung verrichten thätte / ist es ihme nicht verwehrt / jedoch darbey
zu beobachten/ daß dieselbe keine Persohn von denen sey/ welche feststen
zu versperren/ oder vor die Stadt zu Machung der Loneumacl » zu per*
schaffen.

Dreyzehenden/ ferner wann ein inücirte Person nunmehro so schwach
worden / daß sie sterben will/ ist sichs sonderlich zu befleissen/ damit als-
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^Dm -Ni»<:-N't baw dem Sterbenden ( weilen dessen Athem sehr giftig/und denen um ihn
»mstehenden Leuten grosse Gefahr bringet ) ein warm gebahrtes / oder in hais-
Lff » smL st" Wasser- genetztes Brod auf den Mund gelegt ( doch dergestalt / daß es
B--dm.f -.-» ihn den ZU Hein zu schöpffen nicht verhindere / und daß dasselbe Brod nach

' ^ "-dem Todt alsbalden verbrennt werde ) oder aber um dessen Beth - odex
WLumL ^ 'S" ltatt em-odcr zwei) Schaf -voll warm - doch nicht dampffendes Wasser
gerstatt zu setzen. ( darinnen jlch das Gift / so von dem Todt - süchtigeii wegkommt/zu setzerl
,°i? °-Nff -n- pflegt ) gestellt / der Todte auch in keine verschlossene Truhen gelegt / son-
Nmin 'L dm ' in ein leinenes Tuch oder Leylach eingenahet / und auf den darzu be--
r »ch stellten Wagen / in den abfondcrlich darzu verordncten Golts -Acker / oder

in das Lazaret hinaus geführt / in die hierzu gemachte Gruben gelegt / son¬
sten aber von dergleichen ingich -ten Personen nicmands / weder in die Kir¬
chen/ Clöster / noch Frcyt -Höf begraben werden.

Wierzchenden / und demnach vielmahlen geschicht / daß unterschiedli¬
che Personen in - und vor der Stadt/auf ofcntlicher Gassen undMist -Häuf«
fen / wie auch bey dem Lazaret / mit der Inb -Lion behaftet / ligendcr ge-
funden und beschauet werden / welche man nicht weiß in was für Hausern

-iL "E s di- fle flch aufgehaltcn haben : Als gebieten Wir hiemit / daß / wer einen
flustm Hauß nicht gedulden will / er denselben z« dem Bc-

lemen daß kl-I,i schau -Hauß weile / und ein Zettel holen lasse / nicht aber also auf die Gaf-
°nd«r« orch bk. ^ j, flösse / vielivcniger ein anders Ort zu nennen anlehrne / noch auch je¬

manden todter auf die Gassen oder Mist -Haussen lege / sondern nach dem
Beschauer schicke/ und die Beschau ordentlich fürnehme » lasse; Derentwe¬
gen die von Wienn / die in allen Gassen verordnet - Lommiilllnen / wie
auch in Vor -Städtcn / und dann die Obrigkeiten bey St . Ulrich / Nen-
stifft und Neubau / die Richter und andere Bestellte dahin zu halten ha¬
ben / daß sie hierauf fleißige Achtung geben / damit die Kranckm odev
Todte kcineswecgs aus die Gassen gestoßen oder getragen / da es aber be->
schehe/ sie alsobalden widcrum hinweg gebracht werden ; Hernachcr abee
sollen bcmeldte von Wienn / und die Obrigkeiten/unter deren ssui-iscHLtioa
sich dergleichen zutrügc / fleißig inguiriren lassen/ aus welchem Hauß et-
wann die Ausstoßung beschehen/ nichtweniger denen Beschauern/ 'und dem
Vatter im Lazaret ernstlichen einbinden / daß sie dergleichen Personen / so
also auf denen Gaffen lebendiger gefunden werden / wohl sxsminiren wo
sie sich aufgehaltcn / und aus was für einem Hauß sie kommen seynd / sa
auch bey dem Beschau - Hauß fleißig z» okisi -virer, / und solle» dieUber-
trettcr welche die Krancke -heraus stoffen / oder aber andere Hauser oder
Ort zu nennen anlernen / wie auch dieKranckcn sechsten/ so also angelernt
worden / wann sie wider zur Gesundheit kommen ; Jngleichcn diejenige/sk
die Tobten heimlich aus denen Hausern tragen lassen/ an Leib und Gut
ernstlich bestraft/die Häuser aber aus welche» sie kommen / ordentlich ge¬
sperrt / und auch die LommMrii , Richter oder Beschauer / wann sie diß
Orts nachlässig befunden worden / gleichfalls mit exemplarischer Bestraf¬
ung angesehen werden.

x2/ ?°d« >» Fünfzehenden / die gesunden Personen / so um den Krancken oderson-
6e» nachdem sich diese Seuch erzeigt / im Hauß oder Zimmer gewesen/sol-

mch Hof,G°rich.-len bey hoher Straf / wer sie auch seynd/ weder nachcr Hof / noch zu denen
"» « KLm ' Gerichtern / noch in die Cantzleyen / oder andern Zusammenkünften kom-
K LmumÄ ^ Indern sich anderer Leut gäntzlich entäussern / und entweder versper-
legeben. pßH



und all ander en umliegenden Vor-Städten._
rrn lassen/ oder in dicSpittel -Au/oder an dasjenige Ott / weiches für die/
so aus denen iuüclrten Häusern tommen / M Wachung der Lonrum -ic ^ ,
Ibellimmt iwn wird / begeben ; diejenigen aber / welche Häuser und Gar - W-l-y °M «k.
tcn in denen Vor -Städten / oder andern bequemen besondern Orten
den / mögen sich allda ihres Unterkommens / doch mit Vorwissen des Bur-

/ bedienen / Hey tvelchem alsdann auch Drehen soue/ nach bcrlbediemrk
stalt der Sachen / wann er die Nothdurft befindet / auf ein zeitlang in sol¬
chem Hauß wiederumen vor der Stadt versperren / und ihnen die Noth-
wendigkcit zutragen zu lassen; zum Fall aber einer oder der ander nicht ver¬
sperret wurde / solle derselbe sich gleichwohl bey hoher Straf hüten / daß er
nicht ehender / biß er die Lootumacism völlig erstrecket / nacher Hauß
komme ; daraussen auch in währender eontumsci » , weder für sich leid¬
sten / viel unter die Leut gehen / noch seine Dienstkotten herumschicken/son¬
dern so viel möglich / mit denen Seinigen zu Hauß sich innen halten / und
was er aus der Stadt / oder sonsten zu holen oder zu kauffen / nicht durch
seine/ sondern durch andere unverdächtige Leut verrichten lassen ; und da
einer oder der andere unter wahrendem lermln wiederum an einem mL-
«irten Ort gewesen wäre / so ist alsdann die Zeit nicht von der ersten Aus«
schassung / sondern von dem Tag an / da er letztlich an dergleichen Ort ge¬
wesen/ zu raitten ; inmasscn dann der bestellte Nachseher befelcht ist / wö¬
chentlich wenigist zweymal hernmzugehen / Und ob die außgewichene Per¬
sonen sich dieser Ordnung gemäß verhalten / gute Obacht zu haben / auch
die Ungehorsame .' damit nach Endung der eoncumsciss mit der gehöri¬
gen Bestraffung wider sie verfahren werden möge / dem Bürgermeister an-
zuzeigrn . Dieweil aber nicht jederzeit ein gantzes Hauß / sonderlich wann
es groß / und darinnen unterschiedlichePartheyen sich befinden / sondern
nur ein oder mehr Zimmer gesperrt / und die darinnen Wohnende zu der
Oo otumacia angewiesen / die übrigen aber in den andern ungesperrten Zim¬
mern gelassen werden : So seynd dieselbe zwar nicht schuldig / sich in die M- s- mm-;.
Spittel -Au/oder i .ocum6ontum !icisö zu begeben / sondern sie können in ^A „Z"U,"
ihren Zimmern verbleiben / oder sich in andere Ort rrsnskenrcn/doch daß
sie sich nicht in - sondern aus der Stadt verfügen . Sie bleiben nun in ih«u.,d nm
ren Zimmern / oder anderstwo / so sollen sie sich eine zeitlang und wenigist
Lierzehen Tag mit ihren Leuten innen halten / und nicht in Versammlun¬
gen / sonderlich aber in den Kirchen und Marckt / wo viel Leut zusammen
kommen/sich sehen lassen / sondern dem GOttes -Dicnst in denen Kirchen/
wo wenig Leut sich befinden / beywohnen / und was sie nothwendig zu ver¬
richten haben / durch andere thun lassen/ damit sie denen andern Leuten kein
Gefahr oder Entsetzung verursachen ; Nach Hof aber / oder in die Cany-
ley / sollen sich dergleichen Leut / wann sic gleich allda zu thun haben/oder ab-rM-»«-.»-
bedient seyn/ inner viertzig Tag zu kommen / oder die Ihrige zu schicken/
keineswegs unterstehen . Diejenigen so in die Spittl -Au / oder wo der Ort
pro 6ontumscis seyn würdet/ verschaff worden/ wann sie um die inkcirte
Person gewesen/ derselben gewartet / sie gebebt und gelegt haben / sollen sm-t-nM-,---'.
daraussen viertzig Tag lang verbleiben / die andern aber / soumdiekran - A -.W°ck°ni«
cke Person nicht gewesen / auch niemalcn in derensclben Zimmer kommen
werden nach Verfliessung dreyer Wochen aus dem Oröinsri -OrtderLon-
tumscis - beraußgelasscn werden . In dem Lazaret aber hat der Vattcr all¬
da fleißige Obsicht zu haben/ auf daß diejenigen/ so wiederumen gesund
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worden / vor der Zeit nicht darauß gehen / derentwegen damit solches

dm/ noch jederzeit verhütet werde / durch den hierzu absonderlich bestellten Thor-
warte ! fleißige Achtung geben zu lassen/ und wann es darzu kommt / daß

w« m-diejenige/ so von der Pest genesen/ und nach erstreckter gewöhnlicher Zeit
wandern können/ sollen dieselben gleichwohlen noch an einem andern darzu
vcrordneten Ort viertzig Tag Loneumsciam mache» / und ehender nicht
unter andere Lenk/ weniger in die Stadt herein gelassen werden.

S-Ä -»'"°üÄ Scchzchenden / denen Personen / so in denen Vor -Städten wohnen/
stch allda aufhalten / und inücirt werden / gebieten Wir hiemit ernst-

h°„,sondcmfichlich/ und bey Vermcydung hoher Straf / daß ste nicht für das Beschau-
Dauß in dieStadt herein kommen / sondern sich durch die Artzt und Be¬
schauer/ so in denen Vor -Städten verordnet seynd/ beschauen lassen.

o>«" Und ist auch Hieoben schon gantz ernstlich verbotten worden / daß von
M memMd da-frembden illScirten Orten / Niemands anhero gelassen werden solle; wann
»m?" "E eg sich aber begebe / daß von dannen jemand krancker für das Beschau-

Hauß / oder zu einem Beschauer in der Vor -Stadt / oder gar für das La-
zarct käme/ solle derselbe alsbalden beschauet/ und wann sich die inkeLtioa
bey ihm befindet/ in das Lazaret aus Christlichem Mitlcyden und Erbarm¬
nuß ausgenommen/ aber solche Person von dem Vatter mit allen Umstän¬
den exsrmmrt / und gehöriger Orten zu Fürkchrung derNothdurft / auch
damit sie in die Or ^ nm-i - Zettel eingebracht werden könne , angezeigt
Werden.

ri-T -kKn" Siebenzehendcn / wollen Wir auch / daß die Geistlichen in denen
Clöstern / Mann - und Weibs - Personen / dieser Unserer InkeÄions -Ord-

mms „i,ng dergestalt unterworffen seycn/ daß / wann sich an einem oder andern
Ort etwas coneagiolisch erzeigte/ ste solches alsobalden gehöriger Orten
erinnern / die Krancke von denen Gesunden iepsnren / die Zimmer sperren/
die gefährliche Fahrnussen verbrennen und vertilgen / auch sonsten was in
derley Fällen zu thun ist / durch die hierzu bestellte Leut fürnchmen lassen/
insonderheit sich hüten / damit nicht etwa von andern Orten her / die ln-
teLtion zu ihnen gebracht werde/ und daher» in ihreCIöster / die von ge¬
fährlichen Orten herkommende Personen / ob sie schon ihres Ordens wä¬
ren / nicht einlassen/ sondern in allem möglichste Vorsehung thun / undal-
sv gewahrsam sich verhalten / damit weder ihnen sechsten/ noch dem gemeinen
Weesen/ einiges Unheil erwachse.

-ie man sich in InfeKiom -Weiten der gefährlichen
Zusammenkunjftm halber/ auch mit Failhabschafften und

sonsten zu verhalten.

WKRstlichen / um willen in denen Kirchen / sonderlich unter bem GOt«
tes -Dienst/viel Volcks zusammen kommt/ welches nicht ohne Ge¬

rin brcnmdFeuec fahr ist ; Oeshalben aber die Predigen und GOttes - Oienst nicht
einzustellen/ als solle in denen Kirchen / wie vor diesem auch geschehen/ein
starDr brauch von Cronabet -Stauden gemacht / oder ein brennend Feuer

der Kirchen herumgetragen / und also darduch die
sollen»ich! umer verhütet werden . Und wird hiemit dem ^ lsgiliro 8smtstis,
LiLLL Artzt/ Beschauern/ und andern Personen, welche mit denen̂ peüirte»
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und all anderen umliegenden Vor-Städten.
»machen müssen/ oder sonsten zur InksLtions-Sachen verordnet seynd/
ernstlich anbcfohlen/ daß sie zu Verhütung Schreckens/ nicht allein insge¬
mein nicht unter andere Leut gehen/ sondern sich derselben auch in denen
Kirchen ausser»/ und zu einer solchen Zeit/ oder an denen Orten Meß-und
GOttes-Dienst hören/ wo/ und wann wenig Leut in der Kirchen seyn/ oder

Gwohin nicht viel zu kommen pflegen. .
Anderten/ ob zwar die Zusammenkünften aufHochzeiten/Kinds-Tauf-

feistkind dergleichen/ nicht gäntzlichen zu verbieten/ so wird doch jedermann
„iglich ernstlich aubefohle»/ dieselbe auf bas engist einzuziehen/und in wei-""̂ "'
tcn/ lüftigcn Gemächern und sauber» Zimmern zu hasten/ zu Verhütung
dessen dann auch die Koch keine grosse LMHasten oder Dignuffen annch-
men; die Koch in denen Garkuchen/wie Nch die Wirth/ nicht viel Leut
zusammen kommen/ noch lang sitzen lassen/ und sich stätigs des Rauchens
gebrMchensollen^ ^^ iiE-Stuben aber wollen Wir bey Straf ganylichen
rmgesWt baben°

Vierdtens/ sollen die von Wlcnn verordnen/ daß in denen Kellern bey W-'»
Lcntgebung der Wein/ nicht viel Leut zusammen kommen/ nochsichdar-n
»en lang aufhalten/und da es etwa beschehe/ daß bey einem Keller/ wegen mm s»
Güte oder Wolfeile des Weins ein grosser Zulauf wäre/ durch die Brand-
Weiner oder andere Personen/ damit die Leut nicht sehr eng ineinander ste¬
hen/ eine gute Ordnung angestellt/ auch zum öfter» in denen Kellern ein
Rauch gemacht/ wo aber in einem Hauß die InksLtion eingeriffcn/ aus
selbigem Keller vor Verfliessung vicryig Tagen/ nicht geleutgebt werde/
da aber etwa einer unter denen Raissen Wein zu verkauffen willens/ ist es
ihme in solcher Zeit unverwehret- . ^

Fünftens/ seynd auch in denen Kellern/ Leutgeb-und Wirths-Hau-mLLR.
fern/in-und vor der Stadt / ausser bey ehrlichen Hochzeiten/ alle Sp -l-L ;/"»»
ieut/ es seye nun mit Pfeiffen oder Saitenspiel/ wie auch das Tantzen: b°«».

Und dann Sechstens/durch die von Wienn/ das unbefugte Weinleut-„Z,"̂ LT
geben und Speisen/ in denen Hof-und Soldaten-Quarticren/ durch die
von Uns ihnen erlaubte Lxscurions-Msttel(wie sie dessen ohnedas zu al-Mm.
len Zeiten befugt seynd) gäntzlich abzustellen.

Siebendens, auch die Zeitungs-Singer/ bey welchen sich gemeiniglich
eilte Menge Volcks zu versammle» pflegt/ingleichen auch diejenige Ouack-^ "--^ "̂
falber/Tyriacks-Krämer/ und andere Schreyer/ welche von der tckellici- '
«ischen kscultät nicht exsminirt seynd/ noch sonsten ihre Maaren zu ver¬
kauffen/ absonderliche Erlaubnuß haben/ von dem Marckt hinweg zu
schaffen.

Nicht weniger Achtens/ die Schule»/ offene Failbader/ auch Fecht-^ ^ A-s
Schulen/ und andere Zusammenkünften/ nach Gelegenheit der sich erzeig-s«u>mei«»>iel.
ten InkdÄioo einzustellen. ""-

Neundtens/ befehlen Wir ernstlich/daß/ so bald es außgeruffen wird/ „̂ L"chwN
kein einiger Brandwein feil gehabt/ wie auch kein Schweinen-Fleisch außrN«schM»«»,
gehackt/ und weder öffentlich noch heimlich verkauft/ bey denen andern
Fleisch-Bäncken aber/ zu Verhütung des Übeln Geschmacks/ täglich mit
Cronabet-Stauden/ Beer/ oder andern dem Pest-Gift widerstrebenden
Sachen/ öfters geraucht werben.

eL Zehen-



_ InLÄionz- Ordnung in der Stadt/
«E AM/ Zehendens / soll man die Krebs / Zwiesel/ Sauer -Kraut und Rüben/

N -n -er Ä es seye im Sommer oder Winter / nicht in - sondern ausserhalb der Stadt
S--dl Mich» ^ jl haben.

Erstens / weil auch in dem Beth -Leingewand/Decken/Tappezereyen/
Kleidern und andern Fahrnussen / die lnK-Äioa gern haftet / dessen viel¬
mals auf der Brand -Statt / am Hof / und andern Orten in - und vor derH
Stadt / »ebenst deren in Spittälern und Lazaret abgestorbenen Personen

TS,di»e«wer. verlassenen Kleidern / von ungewissenhafte» Leuten denen Tändkler » nnd
mrmMe«. Tändtlerin fürgclegt / und von dem gemeinen Mann / um der Wolfeilkeit

willen gekauft werden/ wordurch aber grosse Gefahren entstehen : Als wol¬
len Wir dergleichen Fürleg - Mlhab - und Verkauffung männiglich nicht
allein hiemit ernstlich verbottcn / sondern auch zu währender lnfsÄio »8-
Zeit alle Tändtlereyen / in - und vor der Stadt / gäntzlich eingestellt haben;
da aber die intsLkion sich nicht starck/ sondern nur in etlichen Häusern ein
wenig erzeigen thäte / und die Gefahr nicht so gar groß wäre / oder es sich
dergestalt zur Nachlassung schickste/ daß dahcro denen Tändtler -und
Tändtlerinnen ihre Nahrung nicht gar zu sperren/ so solle auf Gutheissen
Unserer N . Oe . Regierung alsdann die Tändtlercy dergestalt zugelassen
seyn/ daß ncmlich vor der Stadt auf dem Trayd -Marckt und andern Or¬
ten einige Kleider / Beth - und Lelngewand / oder ichtcs anders von derglei¬
chen Gattung / so das Pest -Gift fangen / oder dasselbige sich daran auf-
lhalten kan/ nicht feil gehalten : Was aber von Eyfen / Zinn / Kupffer /
Meßing / und anderem Metall / oder Sachen / so das Gift nicht fangen/
anbetrift / solche vor der Stadt verkauft / doch vorher» sauber gewaschen
und gcreiniget : Dieses auch in der Stadt bey denen Bürgerlichen Tändt«

W-rmnMA lern also oblervirt werden. Zum Fall ihnen aber etwas von Kleidern /
»Hüf . Teppich / Tappezereyen / Spallier / oder dergleichen Sachen von Tuch/

sMn»meu"Ü-- Leinwath oder Leder zum erkauffen vorkäme / sollen sie sich bey denen hierzu
^ eigenes von denen von Wienn llepueirten commillsrien / mit Erweisung F

mMM-din. daß solche von unverdächtigen Orten Herkommen/ um Lrlaubnuß anmel¬
den/ und dieselbe alsdann auf den wahren Befund / ihnen solche Sachen
feil zu haben und z» verkauffen erlauben / zu dem Ende jedes Stuck mercken/
damit darunter kein Betrug fürgehen könne.

„ suinr-No«- Zwölfftens / weilen bißhero die Erfahrung mit sich gebracht / daß ge-
r-nArvmv--. meiniglich zur Zeit des Weinlesens dieses Übel sich am meisten verspührcn

läst / sollez» inleLkions -Zeiten bey unaußbleiblicher Leibs-Straf einiger
fremd-oder gedingter Leser von verdächtigen Orten in die Stadt nicht ein¬
gelassen: Und damit auch die Zusammentrettung der fremden und allhiest«
gen Personen / so viel möglich/ verhütet werde / diejenige/ welche wenig
Wein -Garten zufechsen haben / das Lesen'mit ihren eigenen Leuten allein/
vdcrwenigistmitPerfonen aus der Stadt verrichten; die andern aber / so
mit vielen Wein -Garten begabt seyn/ und eine grosse Fechsung haben / sich
keiner Person aus der Stadt / sondern allein der fremden Leser bedienen/
destwegen in ihren Wein -Garten Hütten aufrichten / darinnen sie zu NachtS-
Zeit liegen können/ darvon aber kein einigen in die Stadt herein kommen

r-mÄnmd« laste« ; inglcichen sollen dieFuhrleut / sodenMaisch/Most/oderauchGe-
El -dl nicht ein, trayd/Heu/Stroh / Holtz / und andere Nothdurften hereinführen / die
r-"°n' «An "' Roßder  Stadt in die Stall nicht cinstcllen/ vielweniger ausderGassen
sümrn. füttern / sondern gestracks alsbald einer die Fuhrabgeladen hat / wiederum

aus der Stadt fahren / und sich hierinnen nicht saumen. Drey-



und all anderen umliegenden Vor -Städten.
Drcyzehenden, damit auch die Thröstern , deren zeitliche Ausführung

Hieoben schon anbefohlen worden / um so viel weniger in der Stadt ligend «».
verbleiben/ sondern alsbald hinaus geführet werden/ haben dievdnWien«
z« InteÄions -Zeitm scharffer als sonsten/ darob zu halten.

Vierzehenden / sollen zu Ink -Ltions - Zeiten / kein« Tauben , noch
Schwein / ob auch sonsten jemand dieselbe zu halten befugt wäre/in der W«---.

UndÄnn 'Fünfzchmden / die Heimlichkeiten in denen Häusern gar „ Di- »m»,ich.
nicht eeöfnet/es wäre dann / daß solches zu Verhütung grossen vchavens «if«»-
und Nachthells nicht umgangen werden möchte/ in welchem fall auch die
Heimlichkeiten nicht völlig/ sondern allein was die höchste unvermeydent-
kiche Nothdurft erfordert / geraumbt / und das übrige auf eine gewöhnliche
und gesunde Zeit verschoben werden.

'ritter

Inn durch die Gnad und BarmhertzigM GOttes die , « US
irifeAjon in ememodek nn!>erm Hnuß / oder insgemein tenAimmer/und
nachlasset/ also daß inner vicrtzig Lägen keine inScirte HU »«»- ^
Personen weiters einkommen/ so solle auf des Burger-
Meisters Verwilligung alsdann das Hauß oder Zim-

— « er eröfnet / ehe aber die Leut darein gelassen/ solche vor¬
her» durch gewisse Personen / welche di« von Wien » absonderlich zu ver¬
ordnen haben/ wohl gesäubert / geraucht und geweiffet werden.

Und damit dieses alles wie es die Nothdurft erfordert,stetßig bcschehe/
ist in der Stadt derjenige Artzt / so dem bi -igiliro Ssrntstis Läjungiret,
und auch dir Beschau verkichtet/m denen Vor -Städten aber/und bey St.
Ulrich / N -ustifft und Neubau / die andere Artzt und Beschauer zur Ob-

Nach ^Meftr beschehenm Gäuber - und Ausrauchung / soll man die
Fenstrr zwantzig oder dreyßig Tag , sonderlichen Tags - Zeit oKn halten,
ferner darinnen von Aichen-Dannen -Buechen-Fehren-Felbern-Weinreben - «ff-» «, r-ffm,
vder Cronenbet-Stauden -Holtz , Feuer anzünden , auch etliche Schaf fri- U ."
sches Wasser in die Zimmer setze« / «achmahls solches in «in fliessendes Was¬
ser wieder ausgieffcn, . .

Zum fall aber die lnksÄisn von neuem barem greiffm wurde / ist
dasselbe zum andertenmal , und so oft die inlsÄion anhebt / auf vorherge- d-r-mM / im
hende im andern Theil ermeldte Vorsehung wiederum zu sperren/ solche auch
länger als sonsten gewöhnlich versperrter z» halten , und hernacher bey Er - »chm-«,
vfnung und Aussäuberung kein altes Holtzwerck darinnen zu lassen, son¬
dern alles heraus z« reisscn und zu vertilgen. ^

Wann die Leut etwo in Zweifel stunden / ob die Säuber -und Aus - sj»«Nb .-ti°
rauchung der Häuser , Zimmer und Wohnungen zu Begnügen fürübergan - SS«»»« .
gen / und mehrers versichert seyn wollen , solle man Erstlich ein hell-bren¬
nendes Feuer mit sich in di« Zimmer tragen / hernacher alsobald mit nach
und nach darauf gegossenen Eßiq / oder darein gewvrffenen wenigen Schieß«
Pulver , klein geschnittenen Bocks-Horn, Meister-Wnrtz, Lorbeer/Salttter,

f Schwe-



InicÄiom - Ordnung in der Stadt/
Schwefel / Aggstein / Cronenbet - Holtz oder Beer / oder dem in derApo«
thccken darzu prsspsrirtcn Rauch -Merck/ einen starcken Rauchen machen/
die Zimmer ein viertel Stund versperrter halten / darnach wiederumen alle
Thüren / Kästen/Truhen / Unter - und Ober - Stellen / Fenster / Tisch/
Stühl / Bänck / und alles anders Holtz - Werck und Fahrnuß / mit gar
scharffer Laugen / worinnen wohl - riechende Pest - Wurtzlen und Kräuter
gesotten / oder mit Eßig / gesäurten Wasser anfeuchten und abwaschen/
in dem Zimmer Kalch ablöschen/ denselben aber hernach vertilgen / und
das Gemäuer - Merck mit einem andern frischen Kalch wohl überfahren
und ausweissen/ hernacher abermahls die Zimmer wohl ausrauchen / und
alsdann den Luft von Mitternacht / oder Aufgang der Sonnen / etlich
Tag durchgehen lassen; Es seynd auch die Kluften in den Zimmern wohl
mit Eßig auszufrischen/ hernacher zu vcrwerffcn/ und zu vermachen/der¬
gleichen Mittel man sich sonderlich in denen Würts - Hausern und andern
Orten / wo viel fremde Leut ein- und ausgehen / daß man nicht versichert
ist/ob nicht unter denenselben ein oder mehr Person » sich eine zeitlang
(wann cs auch nur ein viertel Stund wäre ) aufgchalten / und das Pest-
Gift hinter ihnen gelassen haben möchten/ unverlängt zu gebrauchen hat.

s«U "in«-?-- Die in denen inKcirten Häusern und Zimmern sich befindende >1o-
z-brauchi,i,,oo«bjj,kn betreffend/ ist unter denenselben folgender Unterschied zu machen;
-i««,«sch»-,. zwar  die Erste / als die gefährlichste / nemlichen diejenigen Kleyder/

Beth - Leingewand / und andere Sachen / so des Gifts fähig seynd / und
der lnkcirte in seiner Kranckheit gebraucht / oder berührt hat / sollen ob-
vermeldtcr Massen/ samt denen Krancken oder Verstorbenen auf den dar¬
zu bestellten Wagen geladen / und in das Lazaret gebracht / das geringste
auch darvon bey hoher Straf nicht verhalten / sondern alles unweigerlich
ausgcfolgt werden.

s- Die Änderte / Mobilien / welche zwar in denen Zimmern / wo der
M -KrShrt/iubereits lnkcirte gelegen/ sich befinden/aber von demselben nicht gebraucht/
«chm,. ^ ch berührt worden / als da seynd Tappezereyen / Spalier / Bilder / und

was in Kästen und Trühen gelegen / weilen sie auch nicht ohne Gefahr
seynd / mag zwar «in jeder behalten / doch/ daß er dieselbige mit gehöri¬
gen Mitteln / durch Rauchung / Wasser und Luft / nach jedes Art und
Eigenschafft / durch die in dergleichen Sachen Verständige säubern und
versichern lasse.

w«,. Die Dritte Art der Kkobilien aber/von welchen nur ein Zweifel oder
^ «"'»« ^ "'"Vermuthung ist / daß sie in iniicirten Häusern gewesen/ oder von derglei-
Ekm '̂ "" "chen Leuten gebraucht oder berühret worden seyn / sonderlich in denen

Wurths - Häusern / und denen Orten / wo villerley Leut ein - und aus¬
gehen / unter welchen man nicht versichert ist / daß nicht ctwo inkcirte
Personen darunter gewesen seyn möchten / können in denen Häusern sech¬
sten gereinigt und gesäubert werden / und zwar auf nachfolgende Weiß:
Daß man allerley Leingewand/ auf die vier-und zwantzig Stand / in eine
scharffe Laugen / oder wohl gefächen / oder mit Eßig eingesäurten Wasser
einwaiche / hernach wie mans ins gemein pflegt / auswasche / in freyen
Luft trückne/ alsdann über ein starcke Glut / worinn von obgemeldten
Rauch -Merck zu werffen/ halte/und wohl rauche / anders Gewand aber
von Tuch / Leeder/ Zeug oder Seiden / solle gleichfalls gewaschen/ oder
da es ohne Verderbung nicht beschehen kan / wenigist mit ringer Lang¬

em



und all anderen umliegenden Vor-Städten.
«in wenig gesalyen: oder mit Eßig angefrischten Wasser«ingefeuchtet/am
freven von Mitter-Nacht oder Aufgang der Sonnen grhengten Luft ge-
trückner/ und hernacher wohl gerauchet, die Feder- Becher und Madera-
Ken aber cröfnet, die Federn und Moll herausgenommen/ die Moll geleu-
tert/ und wider geschlagen/ die Ziechen aber/ wie oben von den Leinge-
wand gedacht/gewaschen/alsdann alles wol gelüfftert/und gerauchet werden;
Zu noch mehrerer Versicherung aber/können solche Ziechen oderUberziech,vor¬
her» zwey Tag in einem fliessendrn Wasser an Stecken angehengter einge-
" ^ Bckrcffeud die Reinigung der Bücher/ Papier, Brief und derglci-
chen/ solle man dieselbe/ nachdem ste vorhero wohl aufgemacht/ durchblet-rurMg^
lert, und aus dem Leeder oder Umschlag genommen werden/ einen gan-
tzcn Tag am Luft ligen lassen/ alsdann über einen oder andern Eßig dun¬
sten/ über Schwefel oder andern Rauch, oder auch über einen frisch-abge-
löschten Kalch halten/ und muß diese Dunst-und Rauchung an einem
kalten Ort descheyen. . . . . - . ,.

Es solle sich aber keiner/ er seye wer er wolle, unterstehen, diyemge,
ülabilien, welche von denen lnkcirten gebraucht, oder berührt worden, ^ -- >nch,
mit dergleichen Mitteln selbsten zu säubern, und zu reinigen, sondern die-' ' ' ° °
selbe unfehlbar in das Lazaret erfolgen lassen: . . . . s«««m.«,«

Destwegen dann nicht allein in wahrenter« oatsgion, sondern aucĥ ^ ge¬
wann solche auch wiederumen nachlaffet, rin eigener Wagen herumgehen^ ^ .̂ -'i-n,-
wird, damit diejenige, welche dergleichen aus Übersehen hinterbliebige>va- M»
chen, nicht gern selbsten biß ans Lazaret schicken wollen, stlchc darauf
laden lassen, und derselben frcy und ledig werden können.

Hierauf nun gebieten Wir, daß rin jeder dieser vbstchenden männk-
glich zu Nutzen und Heyl angesehenen Ordnung, mit äusseristem Fleiß
Nachkomme, und darwieder zu handle» sich keinesweegs unterstehe: wi¬
drigenfalls derselbe, als rin Verächter Unserer Kayserlichen und Lands-
Fürstlichen Gebott, und dem gemeinen Weesen schädlicher Ubertretter, so
andere, samt sich selbsten in die Gefahr des Lebens zu bringen, begehrt,
mit exemplarischer unnachläßlicher Straf an Leib und Gut , gestalten
Sachen nach, belegt werden solle.

Und damit auch allerhand Unordnungen«mso viel mchrrrs verhü¬
tet werden, haben Wir über die lnksÄions- Sachen machende Oilpo-
Ktioaes und Anstalten die blsnueenrion und Lxecurion denen Ehrsa-.̂ --mu<>»d!»
men Weisen Unser» besonders lieben GetreuenN. Bürgermeister undB̂ N,«
Rath dieser Unserer Haubt-und Reiläsnx- Stadt Wienn( jedoch mit«"̂ ,̂ °"̂
Ober-InIpeÄioa UnsererN. Oe. Regierung) dergestalt von neuem gnä¬
digist anbefohlen und ringrraumt, daß sie diß Orts mit männiglich/
er gehöre unter was lollsnx er wolle, in-und ausser der allhieflgrn Stadt,
er seye auch in Bürgerlichen vder brfreyten Häusern/ unter denen Jägern,
im Hof-oder Soldaten-Quartieren, auf denen Pasteyen, vderanderst-
wo, wie auch in denen ausser des Burgfrieds gelegenen Orten, zu St.
Ulrich, Neu-Stikt und Neu-Bau , »«verhindert schaffen und «lilponi-
ren, die Ungehorsame zu schuldigen karmon und Oblervanx anhalten,
auch sonsten alles und jedes, was diese In keÄions-Ordnung vermag,
Ihn» und vornehmen mögen und sollen; wie wir dann allen andern in-
Launen/ auch gar dem Obristen Hof-Marschallen-Amt und Hof-

f r Kriegs» G



Kriegs -Rath / ingleichem den Obrigkeiten bey St - Ulrich / Neu - Stift
und Neu - Bau disfalls ( doch in andere Weeg ihnen unpr -ejuöiLi'rlich)
über die noch den änderten OÄobris des 1649 . und dann den dreyßig«
sten OSobris des i6 ; ; sten Jahrs publici 'rte ksteoten/nochmals wissend«
und wolbedächtlich hiemit clerogirt haben wollen.

Wornach dann sich ein jeder zu richten / und allen demjenigen / ivaS
über diese Ordnung die von Wienn cklpomren / ohne eintzige Weigerung
zu bequemen/ auch sich aller Widersetzlichkeit und Ungehorsams zu ent¬
halte » hat / so lieb ihme ist / Unsere Hohe Üngnadk / und obvcrmeldte an«
betrohete Straf zu vrrmeyden / rc. Das meynen Wir ernstlich / und be¬
schicht hieran Unser gnädigister Willen . Geben in Unserer Stadt Wien »/
den Neundten s - nusrü , im Sechzehenhundert / Neun und Siebentzigi»
sten / Unserer Reiche des Römischen im Ein und Zwantzigisten/desHun«
garischen im Vier und Zwantzigisten/ und des Böheimischcn im Drey und
Zwantzigisten Jahr - '

Lonrad Balthasar Grave
und Herr von Stahrenbrrg/
Stadthgiter.

( ômmilltQ Domini LleÄi
Imperator» in Louülio»
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Johann Oswald Hartmann/
Cantzler.
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